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Aufgrund der zunehmenden Internationalisierung der Wirtschaft und der Politik 

hat auch das Völkerrecht in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen 
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V

VORWORT 

Dieses Skriptum wendet sich in erster Linie an Studierende. Es behandelt in 
vier grossen Teilen die Rechtsquellen des Völkerrechts, Fragen des Verhältnis-
ses von Völkerrecht und Landesrecht, die Staaten, internationalen Organisatio-
nen und Individuen als Subjekte des Völkerrechts, und schliesslich die wich-
tigsten Mechanismen der Rechtsdurchsetzung im internationalen Bereich. Die 
vorliegende 5. Auflage aktualisiert die Ausführungen und zeichnet wichtige 
neue Entwicklungen nach. 

Im Gegensatz zu den meisten Lehrbüchern des Völkerrechts erörtert das Skrip-
tum nicht alle klassischen Themen dieses Rechtsbereichs, sondern legt den 
Schwerpunkt auf jene Materien, über welche auch Juristinnen und Juristen mit 
primär landesrechtlicher Ausrichtung Bescheid wissen sollten. Die zuneh-
mende gegenseitige Durchdringung von Völkerrecht und Landesrecht schafft 
in der rechtlichen Alltagspraxis oft besondere Schwierigkeiten. Dazu gehört 
nicht zuletzt der Umstand, dass völkerrechtliche Dokumente oft schwer zugäng-
lich und in englischer oder französischer Fachterminologie verfasst sind. Damit 
der Umgang mit solchen Texten geübt werden kann, haben wir bewusst viele 
Originalzitate verwendet. 

Diese Publikation beruht auf Vorlesungsunterlagen, an welchen in früheren 
Jahren zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgewirkt haben. Ihnen 
sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieser Auflage und Frau Monika 
Wyss danken wir bestens. 

Bern, Fribourg und Luzern im Dezember 2021 

Walter Kälin, Astrid Epiney, Martina Caroni, Jörg Künzli, Benedikt Pirker 
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E I N F Ü H R U N G :  W A S  I S T  V Ö L K E R R E C H T ?  

I. GESCHICHTLICHE HINWEISE 

Unter Völkerrecht verstand man traditionellerweise das Recht der zwischen-
staatlichen Beziehungen (zum modernen, weiter gefassten Begriff hinten 
Ziff. II.1). Solches Recht kann nur existieren, wo Staaten im Sinn von Gebiets-
körperschaften mit Regierungsmacht über ein bestimmtes Territorium mitei-
nander in Kontakt treten. Eine solche Staatengemeinschaft existiert erst seit 
dem Westfälischen Frieden (dazu hinten Ziff. 2.a), auch wenn sich Vorläufer des 
Völkerrechts, deren Institute zum Teil bis heute nachwirken, in verschiedenen 
Phasen der Weltgeschichte finden lassen. 

1. Vorläufer 

a. Antike

Die griechischen Stadtstaaten der klassischen Antike (600-338 v. Chr.) pflegten 
miteinander eine Vielzahl politischer, wirtschaftlicher und kultureller Beziehun-
gen und schlossen militärische und politische Bündnisse. Viele dieser Bezie-
hungen wurden vertraglich geregelt. Sie sind ein gutes Beispiel dafür, welche 
Voraussetzungen nötig sind, damit sich eine zwischenstaatliche Rechtsord-
nung entwickeln kann: Die griechischen Stadtstaaten (pólis/póleis) waren 
grundsätzlich gleichberechtigte, politisch voneinander unabhängige, aber öko-
nomisch und militärisch miteinander vernetzte Gebietskörperschaften. Laut 
KARL-HEINZ ZIEGLER entwickelten sie ein „fein ausgebildetes Fremdenrecht[, wel-
ches] erst den intensiven zwischenstaatlichen Verkehr innerhalb der Polis-
Welt“ ermöglichte. Dazu gehörten drei Institutionen  

„Die Proxenie war ein früher Vorläufer unseres Konsulats. Der Proxenos nahm sich 
der Angehörigen des Staates, für den er der Staats-Gastfreund war, in seiner eige-
nen Gemeinde an. Die Asylie war der sakralrechtlich oder staatsrechtlich einge-
räumte Schutz vor Gewaltmassnahmen gegen die Person oder das Eigentum, also 
vor Raub, vor Repressalien oder vor sonstiger, nicht gerichtlich autorisierter Selbst-
hilfe. Mit der Isopolitie (‚gleiches Bürgerrecht’) wurde einzelnen Bürgern oder sogar 
allen Bürgern einer fremden Polis die gleiche Rechtsstellung eingeräumt wie den 
eigenen Einwohnern (den – modern gesprochen – Inländern).“ (Karl-Heinz Ziegler, 
S. 28 und 31) 

Die römische Republik (ca. 500-27 v. Chr.) kannte das Institut des Staatsvertrags 
(foedus). Dabei ging es um Freundschaftsbündnisse und Friedensverträge, 
aber auch um Kriegsverträge, Waffenstillstandsvereinbarungen und Kapitulati-
onsverträge, d.h. um das Recht des Krieges. Dazu ZIEGLER:

„Es waren die Römer, die den Krieg erstmals als Rechtsvorgang zu begreifen such-
ten. Im Zentrum des römischen Kriegsrechts steht der später formulierte Begriff 
des gerechten Kriegs (bellum iustum). Er bezeichnet den Krieg, der den Vorschriften 
des Fetialrechts (ius fetiale) entsprechend eingeleitet worden war. (...) Danach 
musste zunächst ein Fetiale als Gesandter des römischen Volkes (...) dem künftigen 
Gegner die Forderung nach Genugtuung überbringen (...). Falls binnen 30 Tagen 
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keine Genugtuung erfolgte, wurde der mögliche Krieg angekündigt (...). Entschied 
sich dann in Rom der Senat für den Krieg, erfolgte die feierliche Kriegserklärung 
(...).“ (Karl-Heinz Ziegler, S. 41)  

Mit CICERO (106-43 v. Chr.) begann eine juristisch-philosophische Debatte über 
den gerechten Krieg (bellum iustum), die bis heute andauert.  

„Der ‚gerechte Krieg’ (...) ist für Cicero ein Verteidigungskrieg oder ein Krieg, um 
erlittenes Unrecht zu vergelten. Rechtmässiger Kriegsgegner (...) kann daher nur ein 
Gemeinwesen sein, nicht aber eine Bande von Räubern oder Piraten. Dem Kriegs-
gegner gegenüber gilt das Prinzip der Vertragstreue, vor allem beim eidlich bekräf-
tigten Versprechen.“ (Karl-Heinz Ziegler, S. 48) 

Das römische Imperium der Kaiserzeit (27 v. Chr. - 284 n. Chr.) verstand sich im 
Gegensatz zu den griechischen Stadtstaaten als Grossmacht, welche im Ver-
kehr mit den „Barbaren“ grundsätzlich nicht an Verträge gebunden war, son-
dern diesen rechtsfrei, d.h. unter rein politischen Erwägungen, gestalten 
konnte (Hobe, S. 32). Die Römer prägten zwar den Begriff des Völkerrechts (ius
gentium), meinten damit aber nicht das Recht der zwischenstaatlichen Bezie-
hungen, sondern – im Gegensatz zum ius civile, das zwischen römischen Bür-
gern galt – das Recht der Beziehungen zu Personen ohne römisches Bürger-
recht. Dabei handelte es sich primär um Privatrecht, erfasst waren aber auch 
Regeln, welche gewisse zwischenstaatliche Sachverhalte betrafen (David J. Be-
derman, International Law in Antiquity, Cambridge 2001, S. 84 f. und 115 f.). 
Dennoch liess die Dominanz der römischen Grossmacht kein Völkerrecht im 
Sinne von Rechtsregeln zwischen gleichberechtigten, unabhängigen Staaten 
entstehen. 

b. Mittelalter und frühe Neuzeit 

Die Rechtsordnung des Mittelalters beruhte auf den Lehensbeziehungen und 
damit Treueverhältnissen zwischen Herrschern und Gefolgsleuten. Sie war 
nicht territorial, sondern personenbezogen ausgerichtet, d.h. der Lehensherr 
bestimmte, welchem Recht die Vasallen unterstanden. Die Verträge, die zwi-
schen den Herrschaftsverbänden geschlossen wurden, waren persönliche 
Rechtsverhältnisse, die spätestens mit dem Tod der Vertragspartner endeten. 
Daraus konnte sich kein allgemeines Rechtssystem entwickeln (Hobe, S. 34 ff.). 

Bedeutsam sind aber die Beiträge des Mittelalters zur weiteren Entwicklung der 
Lehre vom gerechten Krieg. Insbesondere wurde die Frage diskutiert, ob ein 
Krieg auch auf beiden Seiten gerecht sein kann (bellum iustum ex utraque 
parte). HOBE fasst die Entwicklung so zusammen: 

„In Anknüpfung an Augustinus (354-430) entwickelte Thomas von Aquin (1225-
1274) die Lehre vom gerechten Krieg weiter und stellte sie hinein in das strenge 
Gedankengebäude der Scholastik, das die Grundprinzipien des wissenschaftlichen 
Denkens schuf. (...)  

Während Augustinus und die Scholastiker den gerechten Krieg allein daran erken-
nen wollten, ob er aus gerechtem Grund (ex iusta causa) und mit rechter Absicht 
(intentio recta) geführt wurde, unterschied bereits [Franciscus de] Vitoria [1480-
1546] zwischen schuldhaftem und schuldlosem (‚objektivem’) Unrecht. Der objektiv 
zwar das Recht verletzende Gegner, der sich subjektiv in gutem Glauben oder in 
Unkenntnis der Rechtswidrigkeit befinde, dürfe wohl niedergerungen werden, eine 
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Bestrafung aber könne nur gegenüber dem schuldigen Feind in Frage kommen. (...) 
Einen Schritt weiter ging [Franciscus] Suàrez [1548-1617], der klar herausstellte, 
dass nach christlicher Auffassung der Krieg nur als Verteidigungskrieg gegen objek-
tives Unrecht und als Strafkrieg gegen einen schuldigen Feind zulässig sei. Zum 
Unrecht des Krieges muss hier allerdings noch das wirkliche Erforderlichsein der 
kriegerischen Gewalt hinzukommen. Der letztere Gedanke (...) ist eine erste Aus-
prägung des Prinzips, das heute noch das ganze Völkerrecht beherrscht: das Prinzip 
der Verhältnismässigkeit von Zweck und Mitteln. 

Die Beschäftigung mit der Situation des gutgläubig handelnden, aber objektiv im 
Unrecht befindlichen Kriegführenden, warf eine völlig neue Frage auf: kann der Krieg 
auf beiden Seiten gerecht sein? Es war Alberico Gentili [1552-1608], der diese Frage 
schliesslich bejahte und den Begriff des bellum iustum ex utraque parte, des bei-
derseits gerechten Krieges, prägte. Dieser Begriff offenbart einen Epochenab-
schluss in der Geschichte des Völkerrechtsdenkens und leitet über zum Beginn je-
ner Periode, die im Allgemeinen als ‚klassisches Völkerrecht’ bezeichnet und von 
vielen als der Anfang des Völkerrechts überhaupt angesehen wird. Der Grund für 
diese Beurteilung ist offenkundig: wenn der Krieg für beide Seiten gerecht sein 
kann, so wird er moralisch indifferent, es kann die Rechtsfigur der Neutralität ent-
stehen, also die Annahme einer Pflicht zu unparteiischem Verhalten gegenüber bei-
den Kriegführenden (...). Eine solche Haltung aber war nur möglich, weil die Einheit 
des christlichen Abendlandes zerbrochen war und es keine Instanz mehr gab, die 
moralisches Recht oder Unrecht feststellen konnte. Der Begriff der Souveränität 
sprengte dann die letzten Fesseln und begründete für jeden Staat das ‚Recht zum 
Kriege’ (ius ad bellum).“ (Hobe, S. 19)  

Der Niederländer HUGO GROTIUS (1583-1645) wird oft als „Vater des Völker-
rechts“ bezeichnet. Er verfasste eine Abhandlung über die Meeresfreiheit (Mare 
liberum) und über das Seebeuterecht (De iure praedae commentarius). Sein 
Hauptwerk, die „Drei Bücher vom Recht des Krieges und des Friedens“ (De iure 
belli ac pacis libri tres), erschien 1625. GROTIUS beschrieb darin bereits dasje-
nige System, das im Westfälischen Frieden rechtlich verankert werden sollte, 
bestimmte „die damalige Staatenpraxis als Quelle des Völkerrechts”, und iden-
tifizierte „den in den Verträgen dokumentierten Willen der Staaten, also den 
Konsens der Staatengemeinschaft als eigenständige Geltungsgrundlage” sei-
ner Normen (Hobe, S. 22). Mit diesem Werk „beginnt das neuere Natur- und 
Völkerrecht, beginnt die neuzeitliche systematische Völkerrechtswissenschaft“
(Karl-Heinz Ziegler, S. 136). 

2. Klassisches Völkerrecht 

a. Entstehung 

Das Völkerrecht im heutigen Sinn entstand mit der Neuordnung der politischen 
Verhältnisse in Europa, wie sie im Westfälischen Frieden von 1648 ihren Aus-
druck fand. Der Grundsatz des Augsburger Religionsfriedens von 1555, cuius 
regio, eius religio, d.h. das Prinzip, dass der Herrscher über die religiöse Kon-
fession in seinem Gebiet entscheidet, wurde in den Westfälischen Friedensver-
trägen verankert und verallgemeinert. Damit löste das Konzept der Territorial-
herrschaft die mittelalterliche Lehensordnung zwischen Herrn und Vasallen mit 
ihren personalisierten Rechtsbeziehungen ab. Nun bestimmte der Herrscher, 
welches Recht in seinem Gebiet galt. Wer die Grenzen dieses Territoriums 
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überschritt, unterstand automatisch dessen Rechtsordnung und hatte die aus-
schliessliche Regierungsgewalt des jeweiligen Herrschers anzuerkennen. Die 
Grenzen des Heiligen Römischen Reichs und der Staaten im Reich wurden neu 
festgelegt oder bestätigt. Der Westfälische Frieden legte fest, dass zwischen-
staatliche Verträge im Sinne der Maxime pacta sunt servanda einzuhalten sind 
und er schuf einen Mechanismus zur Streitbeilegung zwischen den beteiligten 
Staaten. 

Auf dieser Basis entstanden im Laufe der Zeit die modernen Nationalstaaten. 
Ihr Hauptattribut war die Souveränität im Sinne des Letztentscheidungsrechts 
in rechtlichen Fragen. Diese Souveränität konnte nur durch freiwillige Verein-
barung mit gleichberechtigten Partnern, d.h. auf der Grundlage gemeinsam an-
erkannten Rechts, eingeschränkt werden.  

b. Merkmale des klassischen Völkerrechts des 18. und 19. Jahrhunderts 

Das klassische Völkerrecht, das bis zum Ende des Ersten Weltkrieges galt, kann 
als Recht der zwischenstaatlichen Beziehungen definiert werden. Es beruhte 
auf der Idee, dass die Staaten Gebilde mit absoluter Souveränität sind, die 
rechtlich miteinander auf der Basis der Gleichberechtigung in Verkehr treten. 
Zum Kreis der so privilegierten Staaten gehörten allerdings nur die sog. „zivi-
lisierten“ Nationen (d.h. die europäischen Staaten, die unabhängigen Staaten 
Nord- und Südamerikas, später auch das türkische Reich und Japan), während 
die übrigen Gebiete der Erde ohne Weiteres kolonisiert werden konnten.  

Hauptaufgabe des europäisch geprägten klassischen Völkerrechts war die Re-
gelung der Koexistenz der Staaten, d.h. der Beziehungen zwischen souveränen, 
voneinander weitgehend unabhängigen Gebietskörperschaften: Wichtige Re-
gelungsgegenstände waren die Abgrenzung der jeweiligen staatlichen Zustän-
digkeitsbereiche (Grenzen, Fragen der Zuständigkeit zur Rechtsetzung und 
Rechtsdurchsetzung), der zwischenstaatliche Verkehr (Recht der diplomati-
schen und konsularischen Beziehungen, Auslieferungs- und Rechtshilfever-
kehr, Postwesen etc.) sowie die Frage des Krieges und seiner Folgen. Inner-
staatliche Angelegenheiten (z.B. die Menschenrechte) lagen im Souveränitäts-
bereich der Staaten und konnten damit nicht Gegenstand des Völkerrechts sein 
(Verbot der Einmischung in die inneren Verhältnisse).  

Viele Institute des klassischen Völkerrechts gelten auch heute noch. Beispiele 
sind wichtige Teile des Rechts der Verträge (hinten 1. Teil, 1. Kap.), die Grund-
sätze des diplomatischen und konsularischen Verkehrs (hinten 3. Teil, 2. Kap., 
Ziff. I) oder der sog. diplomatische Schutz (hinten 4. Teil, 1. Kap., Ziff. III). 

c. Das Recht auf Krieg 

Die Anerkennung der staatlichen Souveränität als absolutes Recht fand ihren 
Höhepunkt in der Anerkennung des Rechts auf Krieg. Die positivistische Völ-
kerrechtslehre lehnte die Lehre vom gerechten Krieg (vorne Ziff. 1.b) ab und 
stellte sich auf den Standpunkt, den souveränen Staaten stehe grundsätzlich 
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ein freies Kriegsführungsrecht zu, das nur vertraglich begrenzt werden könne 
(ius ad bellum): 

„Die positivistische Völkerrechtslehre vertrat (...) die Ansicht, dass die ‚bellum ius-
tum’-Lehre nur eine moralische Doktrin, im positiven [Völkerrecht] aber nicht veran-
kert sei. So bemerkte der Begründer dieser Richtung, Johann Jakob Moser, dass 
nur durch Verträge ausgemacht werden könne, was als ‚rechtmässige Ursache ei-
nes Krieges angesehen werden sollte’. Noch nach dem ersten Weltkrieg schrieb (...) 
Dionisio Anzilotti, dass der Krieg ein erlaubtes Mittel der Selbsthilfe sei, ‚es sei denn, 
dass der Angreifer sich verpflichtet hat, gegen diesen anderen Staat keinen Krieg zu 
führen’. (...) 

[D]as Zweite Haager Abkommen von 1907 (...) über die Beschränkung der Gewalt-
anwendung zur Eintreibung von Vertragsschulden (d.h. Schulden, die auf einem Ver-
trage zwischen ausländischen privaten Gläubigern und einem Staat als Schuldner 
beruhten), [liess] einen Krieg sogar zur Eintreibung solcher Schulden zugunsten pri-
vater Gläubiger zu (...), wenn der Gegner ein schiedsgerichtliches Verfahren zur Aus-
tragung des Streites ablehnte oder den Schiedsspruch nicht erfüllte.“ (Ver-
dross/Simma, S. 63 f.) 

Frieden und Krieg wurden als unterschiedliche Situationen verstanden, auf 
welche unterschiedliche Regeln Anwendung fanden: das Friedens- und das 
Kriegsvölkerrecht. Kriegserklärung und Friedensvertrag bestimmten, wann von 
der einen zur anderen Rechtsordnung gewechselt wurde. 

II. DAS MODERNE VÖLKERRECHT 

1. Begriff 

Das moderne Völkerrecht, wie es sich nach einer Übergangszeit zwischen dem 
Ersten und dem Zweiten Weltkrieg seit 1945 entwickelt hat, ist weit mehr als 
das Recht der zwischenstaatlichen Beziehungen. Das moderne Völkerrecht re-
gelt nicht nur das Verhältnis der Staaten zueinander, sondern auch hoheitsfreie 
Räume (Weltmeere, Atmosphäre, Weltraum), die internationalen Organisatio-
nen und ihre Beziehungen untereinander und zu den Staaten sowie die Rechte 
und Pflichten Privater innerhalb der einzelnen Staaten (z.B. Menschenrechte 
und Völkerstrafrecht). Nationales Recht behandelt ebenfalls Fragen der inter-
nationalen Beziehungen (z.B. Aussenhandelsrecht, Entwicklungszusammenar-
beit, Waffenausfuhr). Völkerrecht kann deshalb heute nicht mehr durch seinen 
Regelungsgegenstand definiert werden, sondern nur durch die Art, wie es zu-
stande kommt, d.h. durch seine Rechtsquellen. 

In diesem Sinn ist Völkerrecht Recht, welches auf dem Konsens der Staaten 
beruht und seinen Ausdruck in den anerkannten Rechtsquellen, insbesondere 
völkerrechtlichen Verträgen, Völkergewohnheitsrecht und allgemeinen Rechts-
grundsätzen (und zunehmend auch im Soft Law; siehe hinten 1. Teil, 4. Kap., 
Ziff. II) findet.  
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2. Merkmale  

Rechtlich bedeutsame Entwicklungen und Merkmale des modernen Völker-
rechts sind: 

 Vom europäischen zum universellen Recht: Während grosse Teile der Welt (v.a. die 
Kolonien) im klassischen Völkerrecht vom Kreis der Völkerrechtssubjekte ausge-
schlossen waren, sind heute praktisch alle Staaten der Welt Mitglied der UNO und 
damit rechtlich gleichberechtigte Mitglieder der Staatengemeinschaft. Universell 
ist das moderne Völkerrecht auch insofern als es inhaltlich oft den Anspruch auf 
umfassende Geltung erhebt (z.B. im Bereich des Menschenrechtsschutzes). Die 
Universalität wird allerdings durch eine zunehmende Fragmentierung des Völker-
rechts in einzelne Regelungsbereiche mit Sonderregeln und die Zunahme regiona-
len Rechts gefährdet.  

„What once appeared to be governed by ‚general international law’ has become 
the field of operation for such specialist systems as ‚trade law’, ‚human rights 
law’, ‚environmental law’, ‚law of the sea’, ‚European law’ and even such exotic 
and highly specialized knowledges as ‚investment law’ or ‚international refugee 
law’ etc. – each possessing their own principles and institutions. The problem, as 
lawyers have seen it, is that such specialized law-making and institution-building 
tends to take place with relative ignorance of legislative and institutional activities 
in the adjoining fields and of the general principles and practices of international 
law. The result is conflicts between rules or rule-systems, deviating institutional 
practices and, possibly, the loss of an overall perspective on the law.” (ILC, Frag-
mentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and 
Expansion of International Law, UN Doc. A/CN.4/L.682, 13. April 2006, Rn. 8) 

 Vom Recht auf Krieg zum Gewaltverbot: Das moderne Völkerrecht untersagt mit 
dem in Art. 2 Ziff. 4 UNO-Charta vertraglich verankerten (und auch gewohnheits-
rechtlich geltenden) Gewaltverbot den Staaten, in ihren internationalen Beziehun-
gen Interessen und Ansprüche mittels Waffengewalt durchzusetzen. Das klassische 
Recht auf Krieg ist abgeschafft und durch das System der kollektiven Sicherheit der 
UNO ersetzt worden, welches – unter Vorbehalt des Selbstverteidigungsrechts der 
Staaten – den Entscheid über die Anwendung von Waffengewalt beim UNO-
Sicherheitsrat monopolisiert hat (hinten 4. Teil, 3. Kap., Ziff. I). Das Gewaltverbot 
erfasst allerdings nur zwischenstaatliche bewaffnete Konflikte, nicht aber solche 
zwischen Regierungen und Aufständischen oder zwischen nichtstaatlichen Grup-
pierungen. Während das Gewaltverbot dazu beigetragen hat, die Zahl zwischen-
staatlicher Kriege stark zu reduzieren, sind innerstaatliche bewaffnete Konflikte 
heute die dominante Konfliktform. 

 Vom Koexistenzrecht zur Regelung internationaler Kooperation und Verfolgung 
von Gemeinschaftsinteressen: Die im Vergleich zum 19. Jahrhundert enorm ge-
wachsene wirtschaftliche Verflechtung und die Zunahme von Problemen mit grenz-
überschreitendem Charakter (Umweltprobleme, Migrationsbewegungen, interna-
tionale Kriminalität etc.) haben bewirkt, dass quantitativ der grösste Teil des heuti-
gen Völkerrechts nicht mehr die Abgrenzung der Einflusssphären der Staaten 
(Koexistenz), sondern ihre Kooperation zur Bewältigung gemeinsamer Probleme 
zum Inhalt hat. Dieser Wandel vom Koexistenz- zum Kooperations- oder gar Soli-
daritätsrecht prägt das moderne Völkerrecht stark. Kooperationsrecht kann primär 
der Sicherung und Durchsetzung staatlicher Eigeninteressen dienen (Beispiel: in-
ternationale Rechtshilfeverträge) oder überwiegend Gemeinschaftsinteressen 
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schützen und fördern (Beispiel: das Pariser Übereinkommen mit seinen Massnah-
men zur Reduktion des Klimawandels). Von Solidaritätsrecht kann man sprechen, 
wo mit besonderen Problemen konfrontierte Staaten von der Staatengemeinschaft 
unterstützt werden (Beispiel: Normen im Bereich der Entwicklungszusammenar-
beit und humanitären Hilfe). 

 Vom Bilateralismus zum Multilateralismus: Während im klassischen Völkerrecht 
die meisten Verträge zwischen zwei Staaten verhandelt und abgeschlossen wur-
den, hat der Multilateralismus das Erarbeiten von Verträgen und Beschlüssen und 
deren Umsetzung in internationale Organisationen (v.a. die UNO) verlagert. In 
jüngster Zeit ist der Multilateralismus als Folge des zunehmenden Nationalismus 
in gewissen Mitgliedstaaten der UNO und regionaler Organisationen und erneuter 
Spannungen zwischen den Grossmächten unter Druck geraten. 

 Vom Recht der Staaten zum Recht, das auch internationale Organisationen und In-
dividuen erfasst: Während das klassische Völkerrecht primär das Recht der Bezie-
hungen zwischen Staaten war, erstreckt sich das moderne Völkerrecht sowohl be-
züglich Regelungsgegenstand als auch Träger völkerrechtlicher Rechte und Pflich-
ten (Völkerrechtssubjekte) auf die internationalen Organisationen (v.a. das UNO-
System; dazu hinten 3. Teil, 4. Kap.) und die Privaten (v.a. in Bezug auf die Men-
schenrechte, dazu hinten 3. Teil, 5. Kap., Ziff. IV). 

 Von der absoluten zur relativen Souveränität der Staaten (dazu hinten 3. Teil, 
1. Kap., Ziff. IV), welche heute als umfassendes Letztentscheidungsrecht nicht 
mehr existiert: 

„Äussere Souveränität bedeutet in den Worten Max Hubers Unabhängigkeit im 
Sinne des Rechtes, auf einem bestimmten Territorium unter Ausschluss aller 
anderen Staaten hoheitliche Funktionen auszuüben. Die Befugnis der Staaten, 
ihre Ziele, Mittel und Strukturen unabhängig von fremden Ländern und Organi-
sationen festzulegen, findet rechtlich ihre Grenzen am Völkerrecht, das seiner-
seits dauerndem Wandel unterworfen ist; in tatsächlicher Hinsicht wird sie 
durch die grenzüberschreitenden Verflechtungen heutiger internationaler Bezie-
hungen modifiziert. Unabhängigkeit und Souveränität sind relative, in ihrer Trag-
weite begrenzte und in Zeit und Raum Veränderungen unterworfene Begriffe. 
… Trotzdem sind Unabhängigkeit und Souveränität immer noch tragende Säulen 
der globalen Gemeinschaft der Staaten: Die Kontinente und – im Bereich der 
Küstengewässer – wichtige Teile der Meere sind heute fast lückenlos unter die 
souveränen Staaten aufgeteilt, und rechtlich beruht das ganze UNO-System auf 
dem ‚Grundsatz der souveränen Gleichheit’ aller Staaten. (...) Das völkerrechtli-
che Institut der Souveränität sichert den Staaten gerade unter den Bedingungen 
knapper werdender Ressourcen und trotz völkerrechtlichem Gewaltverbot be-
stehender Kriegsgefahr eine Minimalposition, die notwendig ist, um in interna-
tionalen Auseinandersetzungen bestehen zu können. Allerdings vermag die rhe-
torische Übersteigerung der Souveränitätsidee, wie sie etwa in der Abstempe-
lung jeder von aussen kommenden Kritik als unzulässige Einmischung in innere 
Verhältnisse zum Ausdruck kommt, nur notdürftig die Tatsache verdecken, dass 
die Souveränität historisch ihren Bedeutungshöhepunkt überschritten hat. 

Drei Entwicklungen sind in diesem Zusammenhang von besonderer Relevanz: 
Wie bereits angetönt, hat das Gewaltverbot dem souveränitätsrechtlichen ius 
ad bellum ein Ende gesetzt und damit dem absoluten Souveränitätsbegriff des 
Völkerrechts die Spitze gebrochen. Der grenzüberschreitende Charakter von 
wirtschaftlichem Handeln, der Massenmedien, von Moden und Ideologien, kurz: 
die Interdependenz fast aller Lebensbereiche kollidiert mit der dem Souveräni-
tätsdenken zugrunde liegenden territorialen Abgrenzung aller Aktivitäten. (...) 
Schliesslich bewirkte die Stärkung der internationalen Menschenrechte eine 
wichtige Durchbrechung der These von der Mediatisierung des Individuums 
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durch seinen Heimatstaat: Die Souveränität der Staaten wird hier gewissermas-
sen von unten her beschränkt, indem der Einzelne staatlicher Gewalt nicht mehr 
voll ausgeliefert ist, sondern sich ihr gegenüber in zentralen Persönlichkeitsbe-
reichen auf den Schutz des Völkerrechtes berufen kann.“ (Walter Kälin, Verfas-
sungsgrundsätze der schweizerischen Aussenpolitik, ZSR 1986 II S. 266 ff.) 

3. Rechtsnatur des Völkerrechts 

a. Kein Recht ohne zentrale Durchsetzungsmacht? 

Innerstaatlich garantiert in der Regel ein Apparat der Zwangsdurchsetzung die 
Beachtung der Rechtsordnung. Ein analoges System fehlt im Bereich des Völ-
kerrechts, wo die Möglichkeiten der gerichtlichen Durchsetzung der eigenen 
Rechte (dazu hinten 4. Teil, 2. Kap.) beschränkt sind und so etwas wie eine 
Weltpolizei fehlt. Deshalb wurde (und wird) dem Völkerrecht teilweise der 
Rechtscharakter abgesprochen: WALTER BURCKHARDT kam unter Hinweis auf feh-
lende internationale Gesetzgebungs- und Durchsetzungsorgane zum Schluss: 
„Eine Rechtsordnung, die als Ganzes der Möglichkeit des Zwanges entbehrt, 
ist mangelhaft und von vornherein unfähig, die Idee des Rechts vollständig zu 
verwirklichen“ (Walther Burckhardt, Die Unvollkommenheit des Völkerrechts 
(1923), abgedruckt in: Ders., Aufsätze und Vorträge 1910-1938, Bern 1970, 
S. 131 f.). HANS MORGENTHAU leitete demgegenüber aus dem Zwangscharakter 
der durch die Macht des Stärkeren geprägten zwischenstaatlichen Beziehungen 
ab, dass dieser keinen Raum für Recht lasse. Für ihn ist internationale Politik 
„ein Kampf um die Macht. Wo immer die letzten Ziele der internationalen Poli-
tik liegen mögen, das unmittelbare Ziel ist stets die Macht“ (Hans Morgenthau, 
Macht und Frieden, Gütersloh 1963, S. 69).  

Während diese Auffassungen für das klassische Völkerrecht eine gewisse Be-
rechtigung hatten, widersprechen sie der heutigen Realität internationaler Be-
ziehungen. Diese sind trotz häufiger Verletzungen völkerrechtlicher Verpflich-
tungen immer stärker von Rechtsnormen geprägt: Bereiche wie der internatio-
nale Handel oder Luftverkehr würden ohne einen hohen Grad an Regulierung 
und Respekt für diese Normen zusammenbrechen. Eine Rechtsordnung wie 
das Völkerrecht, das von im Wesentlichen gleichberechtigten, souveränen 
Staaten gesetzt wird, muss Mechanismen entwickeln, die den Rechtsvollzug 
auch ohne hoheitliche Zwangsgewalt weitgehend gewährleisten können. Aller-
dings weist das internationale Recht  

„als Rechtsordnung Besonderheiten auf. Tatsächlich sind Rechtsetzungs- und 
Rechtdurchsetzungsorgane im Vergleich zum innerstaatlichen Recht schwach aus-
gestaltet. Der Begriff des Rechts wird aber allzu sehr eingeengt, wenn man ihn auf 
das Modell des Gesetzes und seiner richterlichen Durchsetzung reduziert. Rechts-
geltung bezieht das internationale Recht v.a. aus Vertrag und Gewohnheitsrecht, 
Rechtsquellen also, die auch innerstaatlich Verbindlichkeit herzustellen vermögen. 
Wenn wir an die Durchsetzung solcher Normen denken, sollten wir uns vor Augen 
halten, dass Herrschaft und Zwang nicht die einzigen Grundlagen funktionierenden 
Rechts sind: Rechtssoziologen haben gezeigt, dass z.B. weite Bereiche des Ver-
trags- und Handelsrechts nicht primär aus Angst vor dem Richter und dem Vollstre-
ckungsbeamten eingehalten werden, sondern schlicht deshalb, weil Rechtsbruch 
unter Geschäftspartnern auf den Verantwortlichen zurückfällt und er nicht lange im 
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Geschäft bleibt, wenn er Regeln missachtet. Ethnologische Studien haben das Ver-
ständnis dafür geschärft, dass sogar Gesellschaften ohne jegliche Regierungsstruk-
turen (sog. akephale Gesellschaften) Normen kennen und sie auch durchsetzen kön-
nen. Gegenseitige Abhängigkeit (Interdependenz) und Reziprozität sind hier der Kitt, 
der die Normgemeinschaft zusammenhält. In ähnlicher Weise ist auch das Völker-
recht nicht so sehr auf Herrschaft gebautes ‚Subordinationsrecht’, sondern primär 
‚Koordinationsrecht’ einer dezentralen, sich selbst regierende Gemeinschaft gleich-
berechtigter Rechtssubjekte.“ (Walter Kälin, Internationales Recht als Studienfach, 
in: Gunther Arzt/Pio Caroni/Walter Kälin, Juristenausbildung als Denkmalpflege?, 
Bern 1993, S. 68 f.) 

b. Völkerrecht als weitgehend dezentralisierte, auf Konsens beruhende 
Rechtsordnung

Normative Grundlage dieser Rechtsordnung ist gemäss den rechtspositivisti-
schen Theorien der Geltung des Völkerrechts (Hans Kelsen, Reine Rechtslehre, 
2. Auflage, Verlag Österreich, Wien 2000) der Grundsatz pacta sunt servanda,
d.h. die freiwillige Zustimmung zu Regeln und ihre darauf beruhende Verbind-
lichkeit. Diese kann ausdrücklich (Vertragsrecht) oder aber konkludent (Ge-
wohnheitsrecht) erfolgen. Konsens der Staaten, welcher laut VERDROSS/SIMMA

„die ursprüngliche Quelle des Völkerrechts“ bildet, kann aber auch „durch An-
erkennung, Duldung und Bestreitung von Ansprüchen und Situationen“ aus-
serhalb der formellen Verfahren der Rechtsetzung zur Schaffung von neuem 
und Weiterbildung des geltenden Rechts führen (a.a.O., S. 324). Damit stellt das 
Völkerrecht laut J.P. MÜLLER „in seiner Grundstruktur eine dezentralisierte und 
im Institutionellen wenig gesicherte Rechtsordnung dar. Was als Recht gilt, 
wird infolge des Mangels an zentralen Organen der Rechtsetzung in einem wei-
ten Bereich von den Rechtssubjekten selbst in einem ständigen Prozess der 
Vereinbarung, Anerkennung, Duldung, Bestätigung oder Bestreitung konkreti-
siert“ (Jörg Paul Müller, Vertrauensschutz im Völkerrecht, Köln 1971, S. 35 f.). 

Konsens allein erklärt allerdings nicht, warum in der Realität der internationa-
len Beziehungen Völkerrecht meist eingehalten wird und Verletzungsfälle – al-
lerdings oft sehr sichtbare – Ausnahmen sind. Faktische Grundlage für das 
Funktionieren einer solchen Rechtsordnung ist die umfassende Interdependenz 
der Staaten: Die gegenseitige (aber oft ungleichgewichtige) Abhängigkeit der 
Staaten in den meisten Bereichen modernen Lebens wird etwa mit folgender 
Kausalitätskette erklärt: Ressourcenknappheit führt zu Fremdversorgung, wel-
che ihrerseits die Störungsanfälligkeit der Staaten und damit ihre Verwundbar-
keit bewirkt. Daraus resultiert ein hoher Grad an (gegenseitiger) Abhängigkeit 
(Daniel Frei, Die internationale Umwelt als Rahmenbedingung der schweizeri-
schen Politik und die Gestaltung der schweizerischen Aussenbeziehungen, in: 
Riklin [Hrsg.], Handbuch Politisches System der Schweiz, Bd. I, Bern 1982, 
S. 472). Verschärft wird die Aussenabhängigkeit der Staaten heute durch den 
Prozess der Globalisierung der Wirtschaft und die Existenz globaler Herausfor-
derungen wie dem Klimawandel, welche kein Staat allein bewältigen kann.  

Das Prinzip von do ut des funktioniert besonders gut, wo die Staaten sich ge-
genseitig reziproke Leistungen schulden (Beispiele: Auslieferungsverträge; 
Verträge über Landerechte für die Fluggesellschaften des anderen Staates). 
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Weniger Gestaltungskraft entfaltet es in Bereichen wie dem internationalen 
Menschenrechtsschutz und Umweltrecht, wo dem Element der Reziprozität nur 
am Rand eine Rolle zukommt. Hier spielt die Tatsache, dass eine bestimmte 
Norm von den Staaten als legitim anerkannt wird, eine besonders wichtige 
Rolle (Thomas Franck, The Power of Legitimacy among Nations, Oxford 1990).  

c. Zwangselemente im Völkerrecht  

Das Völkerrecht geht in seiner klassischen Variante vom Grundgedanken aus, 
dass seine Subjekte, primär die Staaten, gleichrangig und souverän sind, d.h. 
das Recht haben, über ihre inneren Angelegenheiten frei zu entscheiden, ohne 
Einmischung der anderen Staaten. Deshalb haben die Staaten nicht nur ihre 
völkerrechtlichen Verpflichtungen selbst zu beachten, sondern das Völkerrecht 
auch selbst durchzusetzen.  

Anders als im innerstaatlichen Recht dürfen die Rechtssubjekte zur Selbsthilfe
greifen, wenn sie in ihren Ansprüchen verletzt sind. Das Völkerrecht stellt den 
Staaten verschiedene Mittel mit Zwangscharakter zur Verfügung, um gegen 
jene vorzugehen, die seine Normen verletzen (dazu hinten 4. Teil, 1. Kap., 
Ziff. II), darunter das Recht, gegenüber dem Verletzerstaat selbst Völkerrecht zu 
verletzen, um diesen zu zwingen, sich wieder rechtskonform zu verhalten (sog. 
Gegenmassnahmen bzw. Repressalien).  

Darüber hinaus läuft die Entwicklung des modernen Völkerrechts heute hin zu 
vermehrter Zwangsdurchsetzung von oben. Die horizontale Rechtsdurchset-
zung durch die Staaten wird zunehmend durch Durchsetzungsmechanismen 
ergänzt, welche gewissermassen hoheitlich Staaten zur Einhaltung des Rechts 
zwingen bzw. Rechtsverletzungen sanktionieren (dazu ausführlich hinten 
4. Teil, 2. Kap.). Besonders weitgehend sind die Befugnisse des UNO-
Sicherheitsrates, welcher gegen Rechtsbrecher sogar militärische Zwangsmit-
tel beschliessen kann (vgl. dazu hinten 4. Teil, 3. Kap., Ziff. II.2.c). Zu nennen 
sind aber auch die verschiedenen internationalen Gerichte, die in den letzten 
fünfzig Jahren entstanden sind (dazu hinten 4. Teil, 2. Kap., Ziff. II). 

d. Konstitutionalisierung des Völkerrechts?  

In den letzten Jahrzehnten hat sich v.a. die deutschsprachige Literatur mit dem 
Thema der Konstitutionalisierung des Völkerrechts befasst, d.h. mit der These, 
dass sich das Völkerrecht in Richtung einer Verfassungsordnung der Staaten-
gemeinschaft entwickelt. Dabei stehen zwei unterschiedliche Verfassungsver-
ständnisse im Vordergrund:  

(1) Verfassung als Grundordnung der auf Kooperation beruhenden Staatenge-
meinschaft: Diese Auffassung (z.B. Verdross/Simma, S. 59 ff.) versteht die 
Verfassung als „Grundordnung“, d.h. als Grundgesetz im Sinne der grund-
sätzlichen und deshalb hierarchisch höchsten Normierung einer organisier-
ten Gemeinschaft, welche sich auf so fundamentale Elemente wie die zu 
verfolgenden Ziele, die grundlegenden Rechte und Pflichten der Mitglieder 
und die gemeinsamen Organe konzentriert. Dieser Verfassungsbegriff trifft 
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